
 

 

 

Anleitung zum Ausfüllen des Anmeldeformulars 

http://www.flohmarktkanzlei.ch/verkaeuferinnen/standplatzanmeldung/ 

 

Wenn Sie keine Bestätigung erhalten 

haben, sind Sie auch nicht 

angemeldet.  

Behalten Sie die Bestätigung auf und 

weisen Sie sie auf Verlangen vor.  

Entsprechende Bewilligung  

auswählen. Der Verkauf ist nur 

mit Bewilligung CH/C/B erlaubt.   

Erst ab Donnerstag, 12:00 

Uhr möglich. Vorher ist die 

Anmeldung gesperrt.  

Verkäufer und Fahrer 

sind für den Einlass um 

06:40 Uhr zugelassen.  


